
21. Juni 2017

Stadt Bornheim Bürgerinformation

Stadtverwaltung Bornheim
Postanschrift:  Postfach 1140, 53308 Bornheim

Anschriften: 
Rathaus: Rathausstraße 2, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 0, Fax: 0 22 22 / 945 - 126
Bürgermail: info@stadt-bornheim.de
Internet:  www.bornheim.de

Amt für Kinder, Jugend und Familien:
 Brunnenallee 31, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 9437 - 0

Öffentliche Verkehrsmittel: 
Stadtbahnlinie 18 und 68: Haltestelle Bornheim Rathaus
Buslinie 633, 817 und 818: Haltestelle Rathaus

Öffnungszeiten Bürgerbüro und Infocenter:
Montag - Mittwoch 07:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag 07:30 - 18:00 Uhr
Freitag 07:30 - 12:30 Uhr
Terminvereinbarung unter 0 22 22 / 945 - 181 oder - 182

Öffnungszeiten Bauaufsicht und Bauberatung:
Montag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr

Öffnungszeiten Amt für Schulen, Soziales, Senioren  
und Integration:
Die Abteilung für Soziales, Senioren und Integration ist am 
Mittwoch geschlossen.
Die Abteilung Schulen folgt den allgemeinen Öffnungszeiten.

Öffnungszeiten der übrigen Ämter:
Montag - Freitag  08:30 - 12:30 Uhr 
Donnerstag zusätzlich 15:00 - 18:00 Uhr
 sowie nach Vereinbarung

StadtBetrieb Bornheim AöR
Donnerbachweg 15, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 27 / 9320 - 0, Fax: 0 22 27 / 9320 - 33
Mail: sbbmail@sbbonline.de
Internet: www.stadtbetrieb-bornheim.de
Hotline für Störungsmeldungen: 0 22 27 / 93 20 77
Öffentliche Verkehrsmittel:
Stadtbahnlinie 18:      Haltestelle Waldorf
Buslinie 818:                Haltestelle Waldorf (Stadtbahn)

Öffnungszeiten Stadtbetrieb mit Friedhofsverwaltung:
Montag - Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr
Öffnungszeiten Stadtbetrieb 
für Grünabfälle und Elektroschrott:
Montag 12:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag 14:00 - 18:00 Uhr
Jeden 1. und 3. Samstag im Monat
 09:00 - 13:00 Uhr 

Stadtbücherei
Servatiusweg 19 - 23, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 938 - 565, Fax: 0 22 22 / 938 - 567
E-Mail: stadtbuecherei-bornheim@web.de
Internet:  www.stadtbuecherei-bornheim.de

Öffnungszeiten:
Montag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Dienstag  14:00 -  17:00 Uhr
Mittwoch  geschlossen
Donnerstag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Freitag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 17:00 Uhr
Samstag 09:30 - 12:30 Uhr

Anfragen von Ratsmitgliedern
Jedes Ratsmitglied kann jederzeit schriftliche Anfragen, so-
genannte kleine Anfragen, an den Bürgermeister richten, so-
fern sich diese auf Angelegenheiten der Stadt beziehen. Eine 
Antwort erfolgt innerhalb von 14 Kalendertagen. Die Anfragen 
und Antworten werden wöchentlich gesammelt und im In-
ternet unter www.bornheim.de unter „Rathaus“, „Rat & Aus-
schüsse“ veröffentlicht.

Volkshochschule Bornheim/Alfter
Alter Weiher 2, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 460, Fax 0 22 22 / 945 - 115
E-Mail: info@vhs-bornheim-alfter.de
Internet: www.vhs-bornheim-alfter.de

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 08:30 - 12:00 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr

HallenFreizeitBad Bornheim
Rilkestraße 3, 53332 Bornheim
Telefon:  0 22 22 / 3716

Öffnungszeiten des Hallenbades:
Montag - Freitag  06:30 - 08:00 Uhr Frühschwimmen 
 14:30 - 21:30 Uhr Familienbad  
Samstag, Sonntag,
Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr Familienbad 

Öffnungszeiten Sauna:
Montag - Mittwoch, 
Freitag 10:00 - 22:30 Uhr gemischte Sauna
Donnerstag  10:00 - 22:30 Uhr Damentag
Samstag 08:00 - 21:30 Uhr gemischte Sauna
Sonntag, Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr gemischte Sauna
Sauna XXL, jeden 2. Samstag im Monat (von Oktober bis April)
 08:00 -    0:00 Uhr gemischte Sauna

Ausschreibungen
Aktuelle Ausschreibungen finden Sie unter 
www.bornheim.de/rathaus/ausschreibungen;
aktuelle Stellenangebote unter
www.bornheim.de/rathaus/stellenangebote.
Öffentliche Ausschreibungen des StadtBetriebs Bornheim 
sind unter
www.stadtbetrieb-bornheim.de abrufbar.

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Bornheim

Bürgersprechstunde für Kin-
der, Jugendliche und Erwach-
sene in der Regel jeden 1. 
und 3. Donnerstag im Monat 
ab 16 Uhr.

Bitte vorher anmelden unter 
Telefon: 0 22 22 / 945 - 101.

Wartezeiten vermeiden und 
Termin vereinbaren unter 
Telefon:  0 22 22 / 945 - 181 
   oder    - 182

Alle Fraktionen bieten regel-
mäßig Sprechstunden an. Ihre 
Büros befinden sich im Serva-
tiuscenter, Servatiusweg 19-
23, Gebäude B, 3. OG.

CDU
nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 25
Fax: 0 22 22 / 945 - 511
E-Mail: cdu-fraktion@rat.  
 stadt-bornheim.de

SPD
dienstags 10 - 13 Uhr  
und nach Vereinbarung

Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 31 
Fax: 0 22 22 / 945 - 521
E-Mail: spd-fraktion@rat.  
 stadt-bornheim.de

Bündnis 90/
Die Grünen
nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 28 
 0 151 / 20 74 61 04
Fax: 0 22 22 / 945 - 541
E-Mail: gruene@rat.  
 stadt-bornheim.de

UWG/Forum
nach Vereinbarung
Hans Gerd Feldenkirchen
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 45
Fax: 0 22 27 / 90 94 27
E-Mail: h.g.feldenkirchen@
 t-online.de

FDP
montags 17:30 - 18:30 Uhr 
(außer während der Ferien) 
und nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 55
Fax: 0 22 22 / 994 - 452
E-Mail: fraktion@fdp-
 bornheim.de

Die Linke
montags 18 - 19 Uhr
Michael Lehmann
Telefon: 0 22 22 / 9 95 64 01 
E-Mail: milebo@web.de

24-Stunden-Hotline für Stö-
rungen der Wasserversor-
gung, Abwasserbeseitigung 
und Straßenbeleuchtung

Telefon: 0 22 27 / 93 20 77
oder Störungsmeldung unter 
www.bornheim.de

Energieberatung der 
Klimaregion Rhein-Voreifel 
in Kooperation mit der  
Verbraucherzentrale NRW 
im Rathaus der Stadt 
Meckenheim, 20. Juli 2017,
14 – 17.45 Uhr.

Beratungsdauer und -kosten:
45 Minuten für 7,50 Euro
Anmeldung ist erforderlich!

Ansprechpartner:  
Tobias Gethke
Telefon: 0 22 22 / 945 - 285
E-Mail:  tobias.gethke@  
 stadt-bornheim.de

Sprechstunden

Bürgermeister

BürgerBüro

Fraktionen

Störungsmeldung

Energieberatung

Königstraße 31
53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 25 00
Internet:
www.bornheimerjugendtreff.de

Bornheimer 
Jugendtreff

Amtliche Bekanntmachungen

Betriebsausschuss
Mittwoch, 21.06.2017, 18 Uhr 

Ausschuss für Schule, Soziales  
und demographischen Wandel 
Donnerstag, 22.06.2017, 18 Uhr

Verwaltungsrat des  
Stadtbetriebs Bornheim -AöR-
Mittwoch, 28.06.2017, 18 Uhr  

Haupt- und Finanzausschuss
Donnerstag, 29.06.2017, 18 Uhr

Die nächsten Sitzungen und Veranstaltungen

Die Sitzungen sind öffentlich und finden im Ratssaal des Bornheimer Rathauses, 
Rathausstraße 2, 53332 Bornheim, statt. Weitere Informationen im Internet  
unter www.bornheim.de oder unter session.stadt-bornheim.de.

Öffentliche Bekanntmachung
 der 1. Satzung vom 22.05.2017 zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren 

und die Teilnahme an Veranstaltungen der Volkshochschule  
für die Gemeinde Alfter und die Stadt Bornheim vom 15.12.2016

Der Rat der Stadt Bornheim hat in seiner Sitzung am 18.05.2017 aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), und der §§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712 / SGV.NRW 610), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Dezember 2016 
(GV. NRW. S. 1150), folgende 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren und die Teilnahme an Veran-
staltungen der Volkshochschule für die Gemeinde Alfter und die Stadt Bornheim vom 15.12.2016 beschlossen: 

Artikel I
1. In § 2 Abs. 2 werden nach den Worten „vor dem zweiten Unterrichtstag“ die Worte „des Kurses“ angefügt.

2. In § 11 wird folgender neuer Absatz 4 eingefügt:  
„Sofern durch eine andere Rechtsnorm (Gesetz, Verordnung) eine Mindestgebühr festgelegt wird, darf die ermäßigte Teilnahme-
gebühr diese nicht unterschreiten.“  
Die bisherigen Absätze 4 bis 6 werden dadurch zu Absätzen 5 bis 7.

3. Der Gebührentarif zur Satzung erhält folgende Fassung:

Gebührentarif zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Teilnahme an Veranstaltungen  
der Volkshochschule für die Gemeinde Alfter und die Stadt Bornheim 

2. Sem  
2017

1. Sem. 
2018

2. Sem. 
2018

ab 1. Sem. 
2019

1. Gebühr für Veranstaltungen, soweit nachfolgend keine andere Gebühr festgelegt ist, je Teilnehmer/Teilnehmerin
1.1 bei 10 und mehr Teilnehmenden je Unterrichtsstunde 

(zu 45 Minuten) 2,45 € 2,50 € 2,55 € 2,60 €
1.2 bei 7 - 9 Teilnehmenden je Unterrichtsstunde 

(zu 45 Minuten) 3,05 € 3,10 € 3,20 € 3,25 €
1.3 bei 5 - 6 Teilnehmenden je Unterrichtsstunde  

(zu 45 Minuten) 4,45 € 4,55 € 4,65 € 4,70 €
2. Gebühr für Veranstaltungen der Programmbereiche „2 – Kultur und Kreatives Gestalten“ sowie „3 – Gesundheit“ 

je Teilnehmer/Teilnehmerin
2.1 bei 10 und mehr Teilnehmenden je Unterrichtsstunde  

(zu 45 Minuten) 2,60 € 2,70 € 2,80 € 2,90 €
2.2 bei 7 - 9 Teilnehmenden je Unterrichtsstunde  

(zu 45 Minuten) 3,30 € 3,40 € 3,50 € 3,60 €
2.2 bei 5 - 6 Teilnehmenden je Unterrichtsstunde  

(zu 45 Minuten) 4,70 € 4,90 € 5,10 € 5,30 €
3. Gebühr für Veranstaltungen, in denen der Unterricht an Personalcomputern durchgeführt wird,  

je Teilnehmer/Teilnehmerin
3.1 bei 10 und mehr Teilnehmenden je Unterrichtsstunde  

(zu 45 Minuten) 3,45 € 3,50 € 3,55 € 3,60 €
3.2 bei 7 - 9 Teilnehmenden je Unterrichtsstunde 

(zu 45 Minuten) 4,30 € 4,40 € 4,45 € 4,50 €
3.3 bei 5 - 6 Teilnehmenden je Unterrichtsstunde  

(zu 45 Minuten) 6,30 € 6,35 € 6,45 € 6,55 €
4. Gebühr für Veranstaltungen, für die ein Honorar nach § 2 

Nummer 2.2 der Honorarordnung für die Volkshochschule 
der Gemeinde Alfter und der Stadt Bornheim gezahlt wird, 
je Teilnehmer/Teilnehmerin

mindestens Honorarkosten / festgesetzte Mindestteilnah-
mezahl, aufgerundet auf volle Euro + Auslagen nach § 10 
Abs. 4 der Gebührensatzung, jedoch nicht geringer als nach 
Zf. 1 - 3 des Gebührentarifs

5. Gebühr für berufsorientierte Veranstaltungen 
je Teilnehmer/Teilnehmerin

mindestens Honorarkosten / festgesetzte Mindestteilnah-
mezahl, aufgerundet auf volle Euro + Auslagen nach § 10 
Abs. 4 der Gebührensatzung, jedoch nicht geringer als nach 
Zf. 1 - 3 des Gebührentarifs

6. Einzelveranstaltungen mindestens 5,00 €
7. Studienfahrten, Studienreisen, Exkursionen  

je Teilnehmer/Teilnehmerin
mindestens Honorar- und Sachkosten / festgesetzte 
Mindestteilnahmezahl, aufgerundet auf volle Euro

8. ,Bildung auf Bestellung‘ mindestens Honorarkosten + Auslagen nach § 10 Abs. 4 der 
Gebührensatzung + 19,25 € je Ustd.

9. Teilnahme an einer Prüfung, zzgl. der externen Prüfungs-
gebühren je Teilnehmer/Teilnehmerin – soweit keine bin-
dende Abgabegebühr besteht mindestens 10,00 €

10. für jede Anmeldung zu einer gebührenpflichtigen Veran-
staltung (Servicepauschale) je Teilnehmer/Teilnehmerin 4,00 €

11. Teilnahmebescheinigungen für vorangegangene Semester 
je zu bescheinigende Teilnahme 5,00 €

12. Gebühr für jede nicht erfolgreiche Einzugsermächtigung 
gem. § 5 Abs. 4 4,00 €

Für Vorträge wird keine Gebühr erhoben. Die VHS kann jedoch bei der Veranstaltung um eine Spende bitten.

Artikel II
Die Satzung tritt am 01.07.2017 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung: Vorstehende 1. Satzung vom 22.05.2017 zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren 
und die Teilnahme an Veranstaltungen der Volkshochschule für die Gemeinde Alfter und die Stadt Bornheim vom 15.12.2016 mache 
ich hiermit gemäß § 7 Abs. 4 und 5 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit der Ver-
ordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht bekannt.

Hinweis: Ich weise darauf hin, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW gegen Satzungen, sonstige 
ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn,
1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
2. die Satzung, sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt  

gemacht worden,
3. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
4. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Bornheim vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und 

die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Bornheim, den 22.05.2017
Stadt Bornheim
gez. Wolfgang Henseler, Bürgermeister



21. Juni 2017

Amtliche Bekanntmachungen
Öffentliche Bekanntmachung

der 6. Satzung vom 22.05.2017 zur Änderung der Honorarordnung 
für die Volkshochschule der Gemeinde Alfter und der Stadt Bornheim  

vom 18.10.1977

Der Rat der Stadt Bornheim hat in seiner Sitzung am 18.05.2017 aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. 
NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), folgende 6. Satzung zur 
Änderung der Honorarordnung für die Volkshochschule der Gemeinde Alfter und der Stadt Bornheim beschlossen: 

Artikel I

1. In § 1 werden folgende Absätze angefügt:

„1.3 Die Volkshochschule kann die vereinbarte Veranstaltung bis spätestens am dritten Arbeitstag vor Beginn 
absagen, sofern keine andere Frist mit dem Dozenten / der Dozentin vereinbart wurde.

1.4 Über notwendige organisatorische Änderungen gem. § 5 Abs. 2 der Gebührensatzung oder die Kürzung 
von Unterrichtseinheiten gem. § 10 Abs. 5 Sätze 1 und 2 der Gebührensatzung entscheidet der zuständige 
hauptberufliche pädagogische Mitarbeiter / die zuständige hauptberufliche pädagogische Mitarbeiterin 
im Benehmen mit dem Dozenten / der Dozentin.

1.5 Änderungsbedarfe des Dozenten / der Dozentin zur schriftlichen Vereinbarung sind mit dem zuständigen 
hauptberuflich pädagogischen Mitarbeiter / der zuständigen hauptberuflichen Mitarbeiterin abzuspre-
chen, sobald sie dem Dozenten / der Dozentin bekannt werden. Ausgefallene Unterrichtsstunden sind 
zeitnah in Abstimmung mit dem zuständigen hauptberuflich pädagogischen Mitarbeiter / der zuständigen 
hauptberuflichen Mitarbeiterin nachzuholen.

1.6 Werden Änderungen nach Ziffern 1.4 bis 1.5 einvernehmlich getroffen, kann auf eine schriftliche Bestäti-
gung verzichtet werden.“

2. In § 2 Abs. 2.1 werden die Worte „Der zuständige Programmbereichsleiter / Die zuständige Programmbe-
reichsleiterin“ durch die Worte „Der zuständige hauptberufliche pädagogische Mitarbeiter / Die zuständige 
hauptberufliche pädagogische Mitarbeiterin“ ersetzt.

3. In § 2 erhält der Abs. 2.3 folgende Fassung: 

„2.3 Beträgt die Entfernung zwischen Wohnung und Unterrichtsstätte mindestens 5 Kilometer und überschrei-
tet das Honorar den Höchstwert nach Ziffer 1.1 der Anlage A nicht, werden die Fahrtkosten ab dem 6. 
Entfernungskilometer in Höhe der landesrechtlichen Bestimmungen erstattet. Für die Berechnung der 
Wegstreckenentschädigung wird die kürzeste Strecke, unabhängig von der Fahrzeit, berücksichtigt.“

4. In § 2 wird folgender Absatz eingefügt:

„2.4 Sonstige Fahrtkosten und Nebenkosten (z.B. notwendige Übernachtung mit Frühstück) werden in begrün-
deten Fällen übernommen, sofern dies vertraglich vereinbart war.“ 

Der bisherige Absatz 2.4 wird zu Absatz 2.5.

5. In § 3 erhält Abs. 3.1 folgende Fassung:

„3.1 Die Berechnungseinheit für die Vergütung ist in Anlage A benannt. Die Unterrichtsstunde (Ustd) umfasst 
45 Minuten. Soweit die Veranstaltung Bruchteile von Bemessungsgrundlagen umfasst, wird die Vergü-
tung anteilig gezahlt.“

6. In § 3 Abs. 3.2 werden die Worte „sind zu vergüten“ durch die Worte „werden vergütet“ ersetzt.

7. In § 3 Abs. 3.4 werden die Worte „ohne entsprechenden Auftrag“ durch die Worte „ohne entsprechende  
Vereinbarung“ ersetzt.

8. In § 4 Abs. 4.2 wird die Zahl „10“ durch die Zahl „20“ ersetzt.

9. Die Anlage A zur Honorarordnung erhält folgende Fassung:

1. Die Vergütung beträgt von bis

1.1   bei Kursen, Wochenendkursen, Workshops, Bildungsurlauben u. Ä. 
außer in den in Ziffern 1.2 und 1.3 genannten Programmbereichen je 
unterrichtete Unterrichtsstunde (Ustd.)

20,00 € 23,00 €

1.2   bei Kursen, Wochenendkursen, Workshops, Bildungsurlauben u. Ä. im 
Programmbereich berufsbezogene Weiterbildung und bei ,Bildung auf 
Bestellung‘ je unterrichtete Ustd.

20,00 € 150,00 €

1.3   bei Kursen, Wochenendkursen, Workshops, Bildungsurlauben u. Ä. im 
Programmbereich „Deutsch als Fremdsprache“ je unterrichtete Ustd. 
– Soweit bei im Auftrag und/oder nach Vorgabe anderer Behörden / Organi-
sationen (z. B. Integrationskurse) ein Mindesthonorar vorgegeben ist, wird 
dieses gezahlt. –

20,00 € 25,00 €

1.4   bei Einzelveranstaltungen, Vorträgen, Moderation von Veranstaltungen 
je Veranstaltung

35,00 € 200,00 €

1.5   für die Leitung von Studienreisen, Studienfahrten, Exkursionen je Tag 30,00 € 200,00 €

1.6   für folgende nebenberufliche Tätigkeiten: 
1.6.1 Aufsicht in Prüfungen je Unterrichtsstunde 
1.6.2 Bewertung von schriftlichen und/oder mündlichen  
         Prüfungen je Teilnehmer/in 
1.6.3 Erstellen von detaillierten Kurscurricula auf Anforderung 
         der VHS pauschal 
1.6.4 Teilnahme an Programmbereichskonferenzen  
         der Volkshochschule je Zeitstunde

20,00 €

8,00 €

20,00€ 

min. 2/3 des 
niedrigsten  
Unterrichts-
honorars des 
Dozenten im 
Programm-
bereich

23,00 €

10,00 €

150,00 €

max. 2/3 des 
höchsten 
Unterrichts-
honorars des 
Dozenten im 
Programm-
bereich

1.7  Für Beratungen je Zeitstunde  
1.7.1 VHS-kursbezogene Beratung 

        1.7.2 allgemeine Bildungsberatung
        1.7.3 individuelle bildungsbiografische Beratung im Rahmen einer 

         persönlichen Entwicklungsanalyse / Kompetenzbilanzierung mit 
         beruflichem Kontext

        1.7.4 Einstufungsberatung Integrationskurse inkl. Durchführung 
         Einstufungstest mit einem vom BAMF zugelassenen Verfahren 
         oder vergleichbare Beratungen

20,00 €
20,00 €

30,00 €

35,00 €

23,00 €
30,00 €

50,00 €

35,00 €

1.8   Für Veranstaltungen, die die Volkshochschule im Auftrag und nach Bedingungen Dritter durchführt, gelten 
die Honorarvorgaben der Auftraggeber. Soweit die Volkshochschule die Veranstaltung in Zusammenarbeit 
mit anderen Trägern der Weiterbildung durchführt, können die Honorare jeweils angeglichen werden. 

2.     Die Honorare für sonstige nebenberufliche Mitarbeit (z. B. Administration EDV-Raum, Präsentation bei 
Werbeveranstaltungen) und Sonderveranstaltungen werden besonders festgesetzt. Die Entscheidung trifft 
der Leiter / die Leiterin der Volkshochschule.

Artikel II

Die Satzung tritt am 01.07.2017 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung: Vorstehende 6. Satzung vom 22.05.2017 zur Änderung der Honorarordnung für die 
Volkshochschule der Gemeinde Alfter und der Stadt Bornheim vom 18.10.1977 mache ich hiermit gemäß § 7 Abs. 4 
und 5 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit der Verordnung über 
die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht bekannt.

Hinweis: Ich weise darauf hin, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW gegen 
Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer 
Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durch- 
geführt,

2. die Satzung, sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß  
öffentlich bekannt gemacht worden,

3. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

4. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Bornheim vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Bornheim, den 22.05.2017 
Stadt Bornheim 
gez. Wolfgang Henseler, Bürgermeister

Stadt Bornheim Bürgerinformation

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Bornheim


